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Einführung 
 
Der Bundesgesetzgeber hat mit der kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
im Dezember 2007 das deutsche Artenschutzrecht an europäischen Vorgaben angepasst. 
Besondere Bedeutung besitzen in Eingriffsverfahren seitdem die sogenannten planungsrelevanten 
Arten. Dazu zählen insbesondere die nach § 7 BNatSchG streng geschützten Arten. Die 
Amphibien besitzen in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung (KAISER 2010).  
 

1. Vorhaben 
 
Die Fa. REMEX plant am Standort Buldern-Röder die Erweiterung des Firmengeländes. Davon ist 
ein vorhandener Kleinweiher mit einem angrenzenden grabenähnlichen Gewässer betroffen in 
welchen bisher Wasserfrösche nachgewiesen wurden (sogen. Wasserfrosch-Komplex). Zur 
Dokumentation des Gesamtbestandes der Amphibien wurde im Jahr 2011 eine vollständige 
Erfassung aller Arten durchgeführt.  
 

2. Ergebnis 
 
Es konnten insgesamt drei verschiedene Amphibienarten nachgewiesen werden: 
 

• Teichmolch (Lissotriton vulgaris) mit über 300 adulten Individuen 

• Erdkröte (Bufo bufo) mit bis zu 50 adulten Individuen 

• Teichfrosch (Pelophylax esculentus) mit 100-120 adulten Individuen 

 
Die Nachweise verteilten sich folgendermaßen auf die verschiedenen Gewässerstandorte:  
 

Vom Eingriff betroffen: Kleinweiher und grabenähnliches Gewässer 

Dieses Gewässer weist eine Gesamtgröße von ca. 180m² auf. Die Ufer sind ausgesprochen steil 
und Flachwasserbereiche sind nicht vorhanden. Direkt angrenzend befindet sich ein weiteres 
grabenähnliches Gewässer. Es besitzt einen Zulauf und der Wasserkörper ist bereits überwiegend 
verlandet und mit Röhricht zugewachsen (v.a. Breitblättriger Rohrkolben). Dieses zweite Gewässer 
ist ca. 30-40m² groß.  
Hier wurden insgesamt drei verschiedene Amphibienarten nachgewiesen. Anhand der 
Kaulquappen der Erdkröte wurde deren Bestand auf 30-40 adulte Individuen in dem Kleinweiher 
geschätzt. Der Teichmolch besiedelte den Kleinweiher mit über 300 ausgewachsenen Tieren. Im 
Sommer konnten auch zahlreiche Larven dieser Schwanzlurchart gefangen werden. Auch im 
Graben kommt der Teichmolch vor, was anhand von Larvenfängen nachgewiesen wurde. Die 
meisten Teichfrösche wurden Ende Juni erfasst. Anhand von Zählungen an den Ufern des 
Kleinweihers konnten 60 adulte und 20-30 subadulte Individuen gezählt werden. Der 
Gesamtbestand der Adulti wurde anhand dieser Zahlen auf 70-80 Tiere geschätzt. Kaulquappen 
wurden in beiden Gewässern nachgewiesen. Im grabenähnlichen Gewässer wurde der Bestand 
auf 20-30 adulte Tiere geschätzt. Erdkröten konnten hier nicht entdeckt werden.        
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Tab. 1: Tabellarische Auflistung der Geländetermine mit Angaben zu Methode und Ergebnissen für den vom 
Eingriff betroffenen Kleinweiher und das angrenzende grabenähnliche Gewässer. Abkürzungen: Ek Erdkröte, 
Tf Teichfrosch, Tm Teichmolch. 

Datum Methode Nachweise 

22.3. Kontrolle tagsüber mit Keschern einzelne aktive Ek (noch kein Laich) , 10-20 Tf 

21.4. Kontrolle tagsüber mit Keschern zahlreiche Ek-Kaulquappen, balzende Tm 

12.5. nächtliches Ausleuchten / Keschern 
/ Ruferkontrolle 

zahlreiche, regelmäßig auftauchende Tm, ca. 
40 ad. Tf  

20.5. Kontrolle tagsüber mit Keschern zahlreiche Ek-Kaulquappen, balzende Tm, ca. 
50 ad. Tf 

27.6. Kontrolle tagsüber mit Keschern 60 adulte und 20-30 subadulte Tf am Ufer 
gezählt, Tf-Kaulquappen, Tm-Larven; im 
Grabengewässer 10-20 adulte Tf sowie Tm-
Larven  

 

Ersatzstandort: Kleinweiher 

In knapp 100m Entfernung zu dem vorhandenen Gewässer wurde im Jahr 2010 ein neuer 
Kleinweiher angelegt. Dieser soll eine Funktion als Ersatzgewässer erfüllen, da der vorhandene 
Amphibienstandort in ein paar Jahren verfüllt werden soll. Der neue Kleinweiher weist eine 
Gesamtgröße von maximal 100m² auf. Nach Süden ist er durch einen Wall begrenzt, nach Norden 
schließt sich ein Gehölzbestand an. Bereits im März wurden hier Laichschnüre von ca. fünf 
Erdkröten-Weibchen gefunden. Daraus ließ sich ein Gesamtbestand von 20 bis 30 adulten Tieren 
ableiten. Im Sommer wurden bis zu 30-40 adulte und 50-60 subadulte Teichfrösche beobachtet. 
Gleichzeitig gelang bereits der Nachweis von Kaulquappen dieser häufigen und ungefährdeten 
Amphibienart.  
 
Tab. 2: Tabellarische Auflistung der Geländetermine mit Angaben zu Methode und Ergebnissen für das 
Ersatzgewässer. Abkürzungen: Ek Erdkröte, Tf Teichfrosch. 

Datum Methode Nachweise 

22.3. Kontrolle tagsüber mit Keschern Laich von maximal 5 weiblichen Ek 

21.4. Kontrolle tagsüber mit Keschern Ek-Kaulquappen 

12.5. nächtliches Ausleuchten / Keschern 
/ Ruferkontrolle 

10-20 adulte und 10-20 subad. Tf 

20.5. Kontrolle tagsüber mit Keschern 10-20 ad. Tf 

27.6. Kontrolle tagsüber mit Keschern 30-40 adulte und 40-50 subadulte Tf am Ufer 
gezählt, Tf-Kaulquappen  
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3. Vorläufiges Fazit 
 
Die beiden von dem Eingriff betroffenen Kleingewässer werden derzeit von drei verschiedenen 
Amphibienarten besiedelt: der Erdkröte, dem Teichfrosch und dem Teichmolch. Während der 
Bestand der ausgesprochen häufigen und ungefährdeten Erdkröten als gering anzusehen ist, sind 
die Bestände von Teichfrosch und Teichmolch gemessen an der Gewässergröße als 
ausgesprochen hoch zu bewerten.  
Teichfrosch und Erdkröte haben das Ersatzgewässer bereits ein Jahr nach der Neuanlage 
angenommen. Von beiden Arten konnten Kaulquappen als Fortpflanzungsnachweise beobachtet 
werden. Eine besondere Bedeutung für diese positive Entwicklung spielt sicherlich die geringe 
Entfernung zu den von dem Eingriff betroffenen Kleinweihern. Auch ein östlich gelegener ebenfalls 
unmittelbar angrenzender Weiher mit weiteren großen Amphibienvorkommen hat bei dieser 
Neubesiedlung vermutlich eine große Rolle gespielt.     
 

Quellen 

KAISER, M. (2010): Planungsrelevante Arten in NRW: Liste mit Ampelbewertung des 
Erhaltungszustandes mit Stand vom 02.07.2010. Download unter: http://www.naturschutz-
fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/de/downloads  

 
Gesetze und Verordnungen 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 

29.Juli 2009, In Kraft getreten am 1.März 2010) 
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Abb. 1: Vorhandenes Laichgewässer mit einem Vorkommen des „Wasserfrosch-Komplexes“ welches durch 
die derzeitigen Planungen zugeschüttet werden soll.

Abb. 2: Ersatzlaichgewässer in ca. 100m Entfernung zu dem vorhandenen. Dieses ist bereits durch einzelne 
„Wasserfrösche“ besiedelt.
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